
 

Deutscher Bundestag 

Nach Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention haben alle Kin-
der „ein Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit so-
wie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung 
von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit“.  
 
Mit diesem Kinderrecht hat sich die Kinderkommission schwer-
punktmäßig seit Beginn dieser Legislaturperiode befasst und sich 
in sechs Expertengesprächen die Expertise von Sachverständigen 
eingeholt. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben zu einem 
umfassenden Forderungskatalog geführt, der in einer Stellung-
nahme zusammengefasst wurde. Diese kann unter folgendem 
Link abgerufen werden: 
 
http://www.bundestag.de/blob/356246/ 
12ae1f6890aa60ae1e147d5f0dbd2f15/stellungnahme-kinder-und-
gesundheit-data.pdf 
 
 

Pressemitteilung 
Kinderkommission veröffentlicht Stellungnahme zum Themenkomplex 
„Kinder und Gesundheit“ 

 

Berlin, 23. Januar 2015 
Herausgeber: 
Referat Presse, Rundfunk, Fernsehen,  
PuK 1 
 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Telefon: +49 30 227-37171 
Fax: +49 30 227-36192 
pressereferat@bundestag.de 

http://www.bundestag.de/blob/356246/

